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Teilnahme an der gemeinsamen Resolution der Standortkommunen zur Schließung 
des Teo-Marktes an Sonn- und Feiertagen 
 
Anlage(n): 

(1) Text Resolution teo (Kerninfo) 
(2) Begleitmail Resolution (Zusatzinfo) 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Egelsbach nimmt an der gemeinsamen Resolution (siehe Anlage 1) zur umgehenden 
Änderung des Ladenschlussgesetzes, die zum Ziel hat, die Öffnung der teo-Märkte auch an Sonn- 
und Feiertagen sicherzustellen, teil. 
 
Bis zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes fordert die Gemeinde, wie im 
Beschlusstext vorgesehen, die Möglichkeit, mit einer Ausnahmegenehmigung die Öffnung an Sonn- 
und Feiertagen zu ermöglichen 
 
Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt, etwaige redaktionelle sowie nicht den Sinninhalt 
betreffende Änderungen des Resolutionstextes vorzunehmen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine  
 
Erläuterungen: 
Am 04.01.2024 hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass das 
Ladenschlussgesetz auch auf die vollautomatischen teo-Märkte Anwendung finden muss. Damit 
sind die Märkte bis auf weiteres an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Dies betrifft auch den Markt 
in Egelsbach. 
 
Eine entsprechende Änderung des Ladenschlussgesetzes ist bereits im Koalitionsvertrag der neuen 
Landesregierung vereinbart. Um diese Änderung zu beschleunigen, hat der Bürgermeister aus 
Rasdorf alle Kommunen mit teo-Märkten in Hessen kontaktiert und darum gebeten, ihn bei einer 
Resolution zu unterstützen.  
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Die Resolution ist dieser Vorlage als Anlage 1 angehängt. Die Begleitmail von Bürgermeister Hahn 
ist dieser Vorlage der Vollständigkeit halber ebenfalls angehängt. 
 
Da das Schreiben erst am 16.01.2024 bei der Gemeinde einging und bei der Thematik Eile geboten 
ist, bittet der Gemeindevorstand um Aufnahme der Beschlussvorlage als Tischvorlage in die aktuelle 
Sitzungsrunde.  
 




